STA DT B EC KU M \\ Beschlussvorlage 2025/0409/5

DER BURGERMEISTER offentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfs, soweit der Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
zustandig ist — Antrag der Fraktion Biindnis 90/Die Griinen vom 03.02.2026 — Verzicht
auf Absenkung des Hebesatzes fiir die Gewerbesteuer im Haushalt 2026

Federfiihrung:  Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-2000 | wulf@beckum.de

Beratungsfolge:

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
24.02.2026 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erlauterungen:

Die Fraktion Bundnis 90/Die Grinen beantragt mit Schreiben vom 03.02.2026, dass der
Hebesatz fir die Gewerbesteuer im Haushaltsentwurf — entgegen der geplanten Absen-
kung auf 430 vom Hundert — bei 435 vom Hundert verbleibt. Die Begriindung der Frak-
tion Blindnis 90/Die Grunen ist der Anlage zur Vorlage zu entnehmen.

Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Antrag der Fraktion Biindnis 90/Die Griinen wirde zu Mehrertragen von voraussicht-
lich rund 300.000 Euro gegenliber dem Haushaltsentwurf 2026 flihren. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass die Prognose eines Ertrages je Hebesatzpunkt aufgrund der gegenuber
der Grundsteuer deutlich unbestandigeren Bemessungsgrundlage im Rahmen der Gewer-
besteuer mit Unsicherheiten behaftet ist.

Die Begriindung des Vorschlags der Absenkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist
den Haushaltsreden des Blirgermeisters und des Stadtkammerers zur Einbringung des
Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 zu entnehmen.

Anlage(n):
Antrag der Fraktion Bundnis 90/Die Griinen vom 03.02.2026



	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

